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V 

Vorwort zur 11. Auflage 

Die Neuauflage des Klausurenkurses zum Schuldrecht Besonderer Teil schließt die 
Runde der aktualisierenden Überarbeitungen durch die im Frühjahr und Sommer 2022 
erschienenen Neuauflagen des Klausurenkurses zum BGB Allgemeiner Teil und zum 
Schuldrecht Allgemeiner Teil ab. Das dreibändige zivilrechtliche Fallrepetitorium 
liefert ein aufeinander aufbauendes Examenstraining mit einheitlichem didaktischen 
Konzept. Examensrelevante Probleme des Allgemeinen Teils des BGB und des Schuld-
rechts werden miteinander verschränkt und fließen in klausurtypische Fallkonstella-
tionen ein. 

Der vorliegende Klausurenkurs wurde für die Neuauflage umfassend überarbeitet 
und aktualisiert. Neue Rechtsprechung und Literatur sind dabei ebenso berücksich-
tigt worden wie relevante Gesetzesänderungen. Gesetzliche Neuerungen ergaben sich 
vor allem durch die am 1.1.2022 in Kraft getretenen Regelungen zur Umsetzung 
Warenkauf-RL (Richtlinie EU) 2019/771 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte des Warenkaufs, 
ABl. 2019 L 136, 28 ff.) und der Digitale-Inhalte-RL (Richtlinie EU) 2019/770 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 über bestimmte vertrags-
rechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen, 
ABl. 2019 L 136, 1 ff.). Ein neuer Fall 9 schult im Umgang mit den deutschen Rege-
lungen zur Umsetzung beider Richtlinien in den §§ 327 ff. BGB bzw. den §§ 433 ff., 
475b ff. BGB. Thematische Schwerpunkte liegen bei der Abgrenzung von Verträgen 
über die Bereitstellung digitaler Produkte und Kaufverträgen über Waren mit digita-
len Elementen sowie bei den besonderen Vorgaben der §§ 475b ff. BGB. Auch Fall 7 
wurde ersetzt und behandelt nun das Problem der abweichenden Vereinbarung mit 
Blick auf die objektiven Anforderungen der im Zuge der Umsetzung der Warenkauf-
RL geänderten §§ 434 III, 476 I 2 BGB. 

Der engagierten Mitwirkung meines Kollegen Prof. Dr. Ronny Hauck ist es maß-
geblich zu verdanken, dass die Neuauflage des Klausurenkurses zum Schuldrecht 
Besonderer Teil in zeitlicher Nähe zu den beiden vorangehenden Klausurenkursen 
erscheinen konnte. Ihm gebührt mein besonderer Dank. Für die umfangreiche Unter-
stützung bei der Aktualisierung des Textes sei zudem Herrn Wiss. Mit. Konstantin 
Werner sowie den studentischen Hilfskräften Frau Katharina Müller und Herrn  
Johann Leuschke herzlich gedankt.  
 
Leipzig, im November 2022 Eva Inés Obergfell 
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Zehn Gebote 
Anweisungen zum deutlichen Schreiben 

Der Anfang des Jahres 2003 verstorbene britische Historiker Hugh Trevor-Roper 
verfasste im Jahre 1971 eine pointierte Anleitung, die er seinen Schülern ans Herz 
legte und die jeder Jurastudent beim Schreiben seiner Klausuren beachten sollte.1 

I. 

Du sollst dein Argument kennen und fest auf ihm beharren, und du sollst nicht da-
von abweichen oder abschweifen ohne Wissen und Zustimmung deines Lesers, den 
du allezeit auf einem Weg führen sollst, dem er folgen kann und der ihm, während er 
geht, klar wird. 

II. 

Du sollst die Selbstständigkeit jedes Absatzes achten, wie es durch Autorität und Bei-
spiel des Propheten Edward Gibbon befohlen ist; denn er ist in der Kette der Argu-
mente die wesentliche Einheit. Deswegen sollst du das Argument rein und in sich 
geschlossen halten; jeder Absatz sollte einen zentralen Punkt haben, dem sich alle 
anderen Beobachtungen präzise unterordnen durch richtigen Gebrauch der Partikel 
und Flexionsformen, die uns zu diesem Zweck gegeben sind. 

III. 

Du sollst immer nach Klarheit der Gliederung streben, der alle anderen literarischen 
Ziele untergeordnet sind, eingedenk der Worte des Propheten Kommandant Black: 
„clarté prime, longueur secondaire“. Zu diesem Ende sollst du danach streben, dass 
kein Satz syntaktisch eine unbeabsichtigte Bedeutung annehmen kann und dass kein 
Leser verpflichtet ist, auch nur einen einzigen Satz zweimal zu lesen, um seine wahre 

 
1 Der Abdruck der von Hugh Trevor-Roper (1914–2003) im Jahre 1971 verfassten Zehn Gebote 

erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. In der Ausgabe vom 
19.3.2003, Nr. 66, Seite N3 heisst es zu Hugh Trevor-Roper erläuternd: „Neben seinen Helden 
bringt er auch einige seiner Dämonen in dieser wunderbar pointierten Anleitung unter. Die weni-
ger bekannten Figuren wie Nicolas Boileau, der französische Klassizist des siebzehnten Jahrhun-
derts, der die Schriftsteller der Antike als unübertreffliche Vorbilder pries, oder dessen Zeitgenosse 
Sir Thomas Browne, der Mediziner und geistvolle Denker, den auch Samuel Johnson und Virginia 
Woolf verehrten, oder der in Vergessenheit geratene spätviktorianische Romancier George Moore 
zeugen von den breitgefächerten Interessen Trevor-Ropers. Der Kommandant Black war im Krieg 
für das „Freie Frankreich“ in London tätig. Mit seinem Spruch wollte er der Forderung nach 
Knappheit in den verschlüsselten Mitteilungen von damals entgegnen“ (G. T.). 
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Bedeutung zu verstehen. Zu diesem Ende sollst du dich weder vor Wiederholungen 
fürchten, wenn die Klarheit es verlangt, noch sollst du dich scheuen, Tatsachen anzu-
führen, von denen du meinst, dass sie anderen ebenso vertraut sind wie dir selbst. 
Denn es ist besser, die Gebildeten an etwas zu erinnern, als die Ungebildeten im 
Dunkeln zu lassen. 

IV. 

Du sollst den Bau deiner Sätze klar halten, kurze Sätze langen Sätzen vorziehen, da-
mit der Leser sich nicht in einem Labyrinth von Nebensätzen verliert; und vor allem 
sollst du nie einen Relativsatz in einen anderen einbauen, denn dies verrät Unbehol-
fenheit im Ausdruck und ist außerdem eine fruchtbare Quelle von Zweideutigkeit. 

V. 

Du sollst die Einheit von Zeit und Ort wahren, wie es der Hohepriester Nicolas Boi-
leau gebot, indem du dich in deiner Phantasie in eine Zeit und an einen Ort versetzt 
und alles übrige, worauf du dich beziehen magst, davon unterscheidest durch einen 
passenden Gebrauch der Zeiten und anderer Redeformen, die für diesen Zweck be-
stimmt sind; denn wenn wir die Unterscheidung zwischen den Zeiten von Vergan-
genheit und Plusquamperfekt und zwischen Imperfekt und Futur nicht nutzen, kön-
nen wir eine vollkommene Durchsichtigkeit des Stils und der Argumentation nicht 
erlangen. 

VI. 

Du sollst den Konjunktiv, einen nützlichen, subtilen und anmutigen Modus, nicht 
verachten, der von Erasmus den Segen erhalten hat und von George Moore verherr-
licht wurde, dagegen von der Heiligen Inquisition, der „Prawda“ und dem verstorbe-
nen Lord Beaverbrook verflucht und mit Bann belegt wurde. 

VII. 

Du sollst stets in geordneter Manier vorgehen, nach der Regel des guten Verstandes-
gebrauchs: also vom Allgemeinen zum Besonderen, wenn ein Allgemeines illustriert, 
dagegen vom Besonderen zum Allgemeinen, wenn etwas Allgemeines bewiesen wer-
den soll. 
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VIII. 

Du sollst sehen, was du schreibst; und deswegen sollst du die Metaphern nicht mi-
schen. Denn eine gemischte Metapher beweist, dass das in ihr enthaltene Bild nicht 
mit dem inneren Auge gesehen wurde, und eine solche Metapher ist keine echte Me-
tapher, die vielmehr vom tätigen Auge der Einbildungskraft geschaffen wird, sondern 
abgedroschener Jargon, gedankenlos aus dem Sumpf der Gemeinplätze gefischt. 

IX. 

Du sollst auch hören, was du schreibst, mit deinem inneren Ohr, sodass kein äußeres 
Ohr durch grelle Silben oder unmelodische Rhythmen beleidigt wird; und hier sollst 
du mit Demut, doch ohne sie nachahmen zu wollen, an das Wohlgerundete bei Sir 
Thomas Browne und an Ciceros „clausulae“ denken. 

X. 

Du sollst aus deinem Schreiben alle absichtsvoll verfassten hochtrabenden Passagen 
sorgfältig tilgen, auf dass sie sich nicht erheben, um dich im Alter zu beschämen. 
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